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In der Kreditpraxis stellt sich zuneh-
mend die Frage nach der Werthaltig- 
keit und der erschwerten Verwertbar-
keit von Grundpfandrechten. Dieser 
Artikel untersucht die aktuellen Rah-
menbedingungen für die Abwicklungs-
einheiten der Banken und Sparkassen  
im Zusammenspiel mit neueren BGH- 
Entscheidungen und analysiert kritisch 
die Auswirkungen der aktuellen oberge-
richtlichen Rechtsprechung für die Be-
treuung in der Kreditintensivbearbei-
tung und die Kreditvergabe. Bei Durch-
sicht der aktuellen Fachliteratur fällt 
zunächst auf, dass bankenseitig relativ 
selten Aussagen zu Verwertungser-
schwernissen getroffen werden, bezie-
hungsweise Vorschläge formuliert wer-
den, die im Sinne des Gläubigers eine 
geordnete zügige Verwertung von Im-
mobiliarsicherheiten stützen. 

Aktuelle Rahmenbedingungen für die 
Sanierungs- und Abwicklungseinheiten

Im Jahr 2009 sind bei vielen Banken die 
Mengen der ausfallgefährdeten und 
ausgefallenen Kredite nicht so stark 
gestiegen wie Ende 2008 vielfach be-
fürchtet. Der Einbruch des Bruttoinland-
produktes mit etwa fünf Prozent im Jahr 
20091) war enorm und ist von histo-
rischer Dimension. Ein unerwartet sta-
biler Binnenkonsum und nicht zuletzt 
das politisch gewollte Arbeitsmarkt-
instrument der Kurzarbeit ließen die 
Arbeitslosigkeit jedoch nur moderat 
ansteigen. Innerhalb Deutschlands wa-
ren 2009 sichtbare Nivellierungsten-
denzen bei den Indikatoren wie Kauf-
kraft, Produktivität und Innovationskraft 
erkennbar. Die maschinenbaulastigen 
und vom Export dominierten Regionen 
litten stärker unter der Wirtschaftskrise 
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als etwa die auf Nahrungsmittelindustrie 
spezialisierten Landstriche. Viele Banken 
und Bausparkassen verzeichneten 2009 
eine verstärkte Nachfrage nach Immobi-
lienfinanzierungen im Bereich von 
50 000 bis 250 000 Euro. Die stetige 
Nachfrage im Wohnungsmarkt, insbe-
sondere im Eigennutzerbereich, ist si-
cherlich auch Ausdruck einer Inflations-
angst, obgleich der tatsächliche Inflati-
onsverlauf 2009 als sehr moderat zu 
bezeichnen ist, auch wenn im vierten 
Quartal ein stärkerer Anstieg zu ver-
zeichnen war.

Die Sanierungs- und Abwicklungsabtei-
lungen im Bereich der Marktfolge sind 
seit Ausbruch der Wirtschaftskrise einem 
stark gestiegenen internen und externen 
Kontrollaufwand ausgesetzt. Oftmals 
wurden bei einigen Kreditinstituten 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften aus-
getauscht. Generell untersuchen diese 
sehr intensiv und monatelang die getä-
tigten Handelsgeschäfte, die Kreditver-
gabe, einzelne Kredite und die Systeme 
der Problemkreditbearbeitung. Dieser 
gestiegene Prüfungsaufwand resultiert 
auch aus den geänderten MaRisk vom 
14. August 20092). 

Neben der strikten Trennung des Mark-
tes von der Marktfolge müssen die Insti-
tute Regelungen formulieren, die die 
Bildung von Risikovorsorge standardi-
siert. Neben einer ausreichenden Aus-
stattung mit qualifiziertem Personal sind 
auch die Schnittstellen zwischen Markt 

und Marktfolge zu formulieren und  
idealerweise sämtliche Bearbeitungs-
prozesse zu beschreiben, zu dokumentie-
ren und auch tatsächlich tagtäglich an-
zuwenden. Hervorzuheben ist die Stär-
kung der internen Revisionsabteilung3). 
Hiernach muss der Revisionsleiter bei 
bedeutsamen Feststellungen direkt an 
den Aufsichtsrat unter Teilnahme der 
Geschäftsleitung berichten. Neben einer 
intensiveren Prüfung durch die interne 
Revision fallen teilweise gleichzeitig 
Untersuchungen durch Bundesbank, 
BaFin, Ratingagenturen und die Entschä-
digungseinrichtungen der Verbände an. 
All dies bindet enorme Zeitressourcen 
und Kapazitäten in der Kreditproblembe-
arbeitung.

Anstieg der Problemkredite

Vor diesem Hintergrund ist es aus der 
jeweiligen Unternehmenssicht sinnvoll 
zu fragen, wie aufnahmefähig der soge-
nannte NPL-Markt4) derzeit ist. Nach 
dem Rückzug der strategisch agieren-
den Investmentbanken auf Käuferseite 
dominieren den Markt derzeit eher op-
portunistische Fonds- und Kapitalgesell-
schaften mit sinkenden Renditevorstel-
lungen. Die Erwartungen liegen zum  
Teil nur noch bei 15 statt 25 Prozent 
Verzinsung. Diese potenziellen Käufer 
erwarten, dass der Markt ab der zweiten 
Jahreshälfte wieder in Schwung kommt. 
Aus Verkäufersicht teilen viele Entschei-
der den Eindruck, dass die Anzahl der 
Problemkredite wieder stetig steigt. Im 
Rahmen von Bankenfusionen sind die 
Institute auch schneller bereit, sich von 
„faulen Krediten“ zu trennen. 

Nach einer getätigten NPL-Transaktion 
wird die Kreditbearbeitung in der Regel 
durch eine beauftragte Servicinggesell-
schaft übernommen. Diese für die Neu-
gläubiger agierenden Abwicklungsein-
heiten sind meist Nichtbanken und tref-
fen bei den Verfahrensbeteiligten von 
Immobiliarzwangsvollstreckungsverfah-
ren – also gerade bei den Rechtspflegern 
der Vollstreckungsgerichte und den 
Zwangsverwaltern – nicht selten auf 
wenig Begeisterung. 

Der strikte Fokus auf eine barwertige 
Betrachtung der Assets und das Einhal-
ten von fallspezifischen Geschäftsplänen 
führt oftmals zu einer forcierten Veräu-
ßerung und einer Zunahme von Ret-
tungserwerben5). Einige Zwangsverwalter 
zeigen sich durchaus genervt, wenn sie 
aufgefordert werden, im „Echtzeitver-
fahren“ Mieterlisten bereit zu stellen, 
zeitnah Ausschüttungen vorzunehmen 
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und Stellungnahmen abzugeben. Doch 
diese Vorgehensweise ist nicht ungesetz-
lich, sondern eben barwertorientiert. 

Diese Ausdifferenzierung im NPL-Markt 
hat wiederum Auswirkungen auf die 
Abwicklungseinheiten der verkaufenden 
Kreditinstitute. Es kommt zu Wechselwir-
kungen. Neben einem nicht selten zu 
beobachtenden Personalwechsel erfolgt 
auch oft ein Know-how-Austausch.  Die 
Anforderungen an den „typischen Ab-
wickler“ einer Sanierungsabteilung einer 
Bank sind heutzutage ganz andere als 
noch vor zehn Jahren. 

Das Denken in Optionen bei der Immo-
bilienverwertung wie etwa ein freihän-
diger Verkauf, der Abschluss eines Ver-
gleiches, die Umfinanzierung durch 
Dritte, eine Zwangsversteigerung/
Zwangsverwaltung oder ein Verkauf der 
gekündigten Forderung gewinnt an 
Bedeutung.6)  Zudem sind die Komplexi-
tät und die Anzahl der Schnittstellen 
enorm gestiegen. 

Der Bearbeiter in der Intensivbetreuung 
muss hausintern mit der Kreditbearbei-
tung, der Finanzbuchhaltung, der Immo-
bilienbewertungsabteilung, einer inter-
nen Vermarktungsabteilung und der 
Revisionsabteilung Kontakt halten. Ex-
tern ist eine permanente Abstimmung 
mit Maklern, Wirtschaftsprüfern, Inkas-
sodienstleistern sowie Servicinggesell-
schaften etwa im Rahmen eines ausge-
lagerten Servicing notwendig.7) 

Die Grundschuld ist nach wie vor die 
bedeutendste Sicherheit in der Kredit-
wirtschaft, obwohl der organisatorische 
Aufwand für eine ordnungsgemäße Be-
arbeitung, etwa bei einer Verwertung, 
enorm gestiegen ist. Die Sicherungs-
grundschuld8) ist ein sehr flexibles Recht 
und im BGB mit lediglich explizit acht 
Normen9) bedacht. Inwiefern die Siche-
rungsgrundschuld als dingliches Recht 
mit eigenem Typus in Abgrenzung zur 
abstrakten Grundschuld gesehen werden 
muss, soll an dieser Stelle nicht näher 
untersucht werden.10) 

Obergerichtliche Rechtsprechung - 
was kommt noch alles?

Die Grundpfandrechtsgläubiger sind fast 
jährlich neuen aufsehenerregenden Ent-
scheidungen des BGH ausgesetzt. Im 
Jahre 2004 hat der BGH entschieden, 
dass der Nachranggläubiger bei Erlösver-
zichtserklärung des Vorranggläubigers im 
Verteilungstermin nicht gemäß § 1179 a 
BGB und § 91 Absatz 4 ZVG geschützt 

ist.11) Von fundamentaler Auswirkung 
war die Entscheidung, dass das Eigenge-
bot des Terminvertreters der Gläubiger-
bank zum Zwecke der Grenzenbeseiti-
gung im Zwangsversteigerungstermin 
unwirksam ist, da eine solche Vorgehens-
weise angeblich rechtsmissbräuchlich 
sei.12) Sehr umstritten sind die Entschei-
dungen, dass die Zwangsverwaltung von 
Einfamilienhäusern nur unter ganz ein-
geschränkten Bedingungen möglich ist13) 
und die Anforderungen an eine Räu-
mung einer zwangsverwalteten Immobi-
lie im Sinne von § 149 Absatz 2 ZVG sehr 
hoch anzusiedeln sind14). 

Die Entscheidung zur Wirksamkeit der 
Aufhebung einer Zwangsverwaltungs-
maßnahme15) wird in der Praxis als sehr 
belastend empfunden, wonach eben eine 
Zwangsverwaltung erst mit Erlass des 
Beschlusses durch das Vollstreckungsge-
richt wirksam ist. Auf die Synchronisati-
onsprobleme bei freihändigen Verkäufen 
und anhängigen Zwangsverwaltungen 
im Rahmen des Besitzüberganges ist nur 
die Fachliteratur eingegangen.16) Zu 
Recht äußert beispielsweise Traub17), dass 
der Realgläubiger zweifeln darf, ob die 
Zwangsverwaltung noch ein geeignetes 
Instrument zur Beitreibung seiner Forde-
rung ist. 

Als stetige Entwertung der Gläubiger-
grundpfandrechte wird die zunehmende 
Privilegierung der Wohnungseigentü-
mergemeinschaften empfunden. Die 
Wohnungseigentümergemeinschaft darf 
bekanntlich im zeitlich und betragsmä-
ßig beschränkten Umfang rückständige 
Hausgelder im Zwangsversteigerungsver-
fahren bevorrechtigt geltend machen.18) 
Des Weiteren dürfen noch anfallende 
Hausgelder als laufende Ausgaben vor 
Verteilung nach § 155 ZVG im Zwangs-
verwaltungsverfahren angesetzt wer-
den.19) In der Verwertungspraxis müssen 
sich Banken verstärkt mit den Woh-
nungseigentümergemeinschaften – oft-
mals anwaltlich vertreten – auseinander-
setzen, um etwaige Ablösungsrechte 
wahrzunehmen und einen möglichst 
optimalen Verwertungserfolg realisieren 
zu können.20)

Eine nicht minder problematische ober-
gerichtliche Leitlinie ist die klare Be-
vorzugung des Mieters zulasten des 
Grundpfandrechtsgläubigers. Zunächst 
entschied der BGH, dass der Zwangsver-
walter die Kaution anlegen muss, auch 
wenn sie ihm der Vermieterschuldner 
nicht ausgehändigt hat.21) Außerdem 
darf der Mieter die Mietzahlung solange 
zurückbehalten – begrenzt auf die Höhe 
der Kaution – bis der Zwangsverwalter 

die separate Kautionsanlage nachgewie-
sen hat.22) Diese Entscheidungen führen 
zu erheblichen Kostenrisiken für den 
Grundpfandrechtsgläubiger in Form von 
ausufernden Kostenvorschüssen. Dem 
Schuldner kann also nichts Besseres 
passieren als die Zwangsverwaltung der 
Immobilie.23)

Dingliche Verwertungsoptionen 

Die vorstehenden Ausführungen haben 
gezeigt, dass die Bearbeitung von zur 
Verwertung anstehenden Grundpfand-
rechten komplex ist und die Stückkosten 
und Rechtsrisiken nicht unerheblich sind. 
Mögliche Verwertungsoptionen24) sollen 
an folgendem Ausgangsfall untersucht 
werden. 

Die Grundschuld der Bausparkasse 
lastet auf einer vermieteten 75 Quad
ratmeter großen Eigentumswohnung 
in mittlerer Wohnlage in Leipzig. Die 
Nettokaltmiete beträgt monatlich 
350 Euro und das Hausgeld 150 Euro. 
Die aufgelaufenen Wohngeldrück
stände betragen 1 200 Euro. Der 
Gläubigerin steht ein fälliges Immobi
liendarlehen in Höhe von 85 000 Euro 
zu. Der gerichtlich festgesetzte Ver
kehrswert beträgt 73 000 Euro. Der 
Schuldner befindet sich in Insolvenz 
und es sind keine weiteren Nachrang
gläubiger im Grundbuch eingetragen.

P Option A – freihändiger Verkauf und 
„kalte Zwangsverwaltung“: Die Gläubige-
rin verkauft die Wohnung freihändig 
zusammen mit dem Insolvenzverwalter 
innerhalb von zwölf Monaten zu 40 000 
Euro. In diesem Zeitraum werden 3 500 
Euro an Mieten vereinnahmt. Als Kos-
ten25) fallen fünf Prozent Massekosten-
zuschuss (2 000 Euro), eine Maklerprovi-
sion  (1 500 Euro), die Vergütung für die 
kalte Zwangsverwaltung (1 000 Euro) 
und die Wohngelder (1 800 Euro) sowie 
eine zu separierende Kaution (1 050 
Euro) gemäß aktueller BGH-Rechtspre-
chung an. Den Einnahmen in Höhe  
von 43 500 Euro stehen Kosten in Höhe 
von 7 350 Euro gegenüber. Nach zwölf 
Monaten erzielt die Gläubigerin damit 
36 150 Euro netto26). 

P  Option B – Zwangsversteigerung und 
Zwangsverwaltung: Hier ist es sehr pra-
xisnah, mit zwei Versteigerungsterminen 
zu rechnen. Nach Erfahrung vieler Gläu-
biger ist der Mieter in den neuen Bun-
desländern oftmals nicht bereit, die 
Wohnung zu ersteigern. Daher finden 
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viele Eigentumswohnungen nur mit 
größtem Vermarktungsaufwand, in der 
Regel unter Einschaltung spezialisierter 
externer Maklerbüros, erst im zweiten 
oder dritten Versteigerungstermin einen 
neuen Eigentümer. Bis zum Zuschlag an 
einen professionellen renditeorientierten 
Bieter werden in diesem Modell 18 Mo-
nate angesetzt. Es wird zudem ein Mie-
terwechsel mit einem damit verbun-
denen dreimonatigen Leerstand prog-
nostiziert. Vom Meistgebot in Höhe von 
35 000 Euro werden die Gerichtskosten 
(3 500 Euro) aus dem geringsten Gebot 
(Kosten für Gutachten, Veröffentli-
chungen, Zustellungen) und die Kosten 
für eine Maklerprovision (1 500 Euro),  
die Vergütung für den Zwangsverwalter 
(2 000 Euro) sowie eine zu zahlende  
Kaution (1 050 Euro) und die vom 
Zwangsverwalter zu zahlenden Haus-
gelder (2 700 Euro) abgezogen. Die  
Gläubigerin erhält nach 18 Monaten  
den Betrag von 29 500 Euro bei bereits 
eingerechneten Mieteinnahmen von  
5 250 Euro.

P  Option C – Forderungsverkauf: Bei 
den derzeitigen Renditeerwartungen27) 

und den getätigten Erfahrungen aus den 
ersten „NPL-Wellen“ sind zwischen 25 
und 30 Prozent der Forderung am Markt 
durchaus erzielbar. Bedeutsam ist, ob der 
Forderungskäufer bereit ist, Aufschläge 
für Erstportfolios oder den Markteintritt 
zu zahlen. Sicherlich wird auch die Größe 
des NPL-Portfolios eine Rolle spielen. Bei 
größeren Transaktionen lassen sich in der 
Regel attraktivere Preise etwa durch 
einen Bieterwettbewerb im Rahmen 
einer Due Diligence28) erzielen. In diesem 
Modell wird mit einem Preis von 27,5 
Prozent der Forderung gerechnet. Dies 
bedeutet für die Bausparkasse einen 
Erlös von 23 380 Euro, den sie schon 
innerhalb von ein bis zwei Monaten 
erhält.

Zusammengefasst ergibt sich folgendes 
Bild:
A: In 12 Monaten 35 700 Euro

B: In 18 Monaten 29 500 Euro

C: In   2 Monaten 23 380 Euro

Folgerungen für die Kreditausreichung 
und die Kreditintensivbetreuung

Die vorstehenden Untersuchungen haben 
gezeigt, dass die Instrumente Zwangs-
verwaltung und Zwangsversteigerung für 
die Grundpfandrechtsgläubigerin immer 
unattraktiver werden. Nach alledem ist 
es für die Banken empfehlenswert, den 
Fokus auf eine einvernehmliche Sanie-

rung und eine Kooperation mit dem 
Schuldner oder Insolvenzverwalter zu 
richten, sofern es das Grundbuch und 
der Eigentümer zulassen. Eine besonders 
effektive Sanierung ist dann möglich, 
wenn schon in der  Kreditbetreuung bei 
kleinsten Zahlungsauffälligkeiten durch 
eine strikte Überwachung und Steuerung 
der Grund der Zahlungsverzögerung 
analysiert und ein enger Kontakt zu dem 
Darlehensnehmer gehalten wird. 

Die Bausparkasse Mainz AG hat bei-
spielsweise eine Art „Vorflutersystem“ 
installiert, wodurch Rücklastschriften 
genau und zeitnah analysiert werden 
können. Dies führt dazu, dass weniger 
Informationsverluste  auftreten bei der 
Übergabe an die Kreditintensivbearbei-
tungsabteilung.  Ein verstärktes Arbeiten 
mit Hausverwaltungsvollmachten und 
Verkaufsvollmachten29) kann ein weiteres 
geeignetes Mittel sein, um die notwen-
dige Abwicklungsverlässlichkeit zu mani-
festieren. Einige Kreditinstitute versu-
chen neuerdings verstärkt, im Wege der 
dinglichen Mietpfändung Mieterträge zu 
sichern, um nicht eine Zwangsverwal-
tung beantragen zu müssen. Erfahrene 
Schuldnerrechtsanwälte werden sich 
jedoch hierbei oft auf § 851 b ZPO beru-
fen, damit die Bewirtschaftungskosten 
freigegeben werden. Letztlich wird eine 
professionelle Immobilienvermarktung, 
die einen zeitnahen Objektumschlag 
ermöglicht, immer wichtiger. Kaum eine 
Bank kann es sich leisten, auf eine fach-
kundige Maklerunterstützung in der 
Immobilienverwertung zu verzichten. Bei 
sinkenden Renditevorstellungen der 
Investoren wird es sicherlich auch wieder 
zu einem Anstieg der NPL-Verkäufe 
kommen. 

Höherer Prüfungsaufwand

In der Kreditgenehmigungspraxis sind 
einige Kreditinstitute gewillt, sich künf-
tig eine getrennte Kautionsanlage bei 
Kapitalmarktimmobilien nachweisen zu 
lassen. Zudem wird dem Darlehensneh-
mer dabei die Pflicht auferlegt, die Bank 
bei Kautionsauszahlungen zu informie-
ren. Die Bonitäten der Darlehensnehmer 
werden noch strenger geprüft werden. 
Außerdem fordern viele Gläubiger bei 
der Kreditausreichung ausführliche Un-
terlagen über die Wohnungseigentümer-
verwaltung an und beschäftigen sich 
konkret mit der Frage, wie kompetent 
und erfahren die Wohnungseigentümer-
verwaltung ist und die Situation sich in 
der Wohnanlage hinsichtlich anhängiger 
Immobilienverwertungen gestaltet. Diese 
gestiegenen Anforderungen können eine 

Kreditverknappung implizieren und dies 
ist sicherlich nicht politisch gewollt. Der 
Gesetzgeber ist konkret gefordert, die 
Vollstreckungsmaßnahme Zwangsverwal-
tung attraktiver zu gestalten und letzt-
lich auch als eine parallel zur Zwangsver-
steigerung laufende Unterstützung zu 
akzeptieren. Sollte dies nicht gelingen, 
dann ist der Prozess einer schleichenden 
Entwertung der Grundpfandrechte nur 
schwerlich aufzuhalten. 

Der Autor ist seit August 2009 Leiter Kreditvoll-
streckung und -sanierung bei der BKM Bau-
sparkasse Mainz AG, Mainz. Der Aufsatz gibt 
die persönliche Meinung des Autors wieder und 
bezieht sich auf seinen gleichlautenden Vortrag 
am 5. Februar 2010 zum Themenschwerpunkt 
„Enteignung der Grundpfandrechte? Hat die 
Zwangsverwaltung eine Zukunft?“ der Arbeits-
gemeinschaft Insolvenzrecht und Sanierung in 
Frankfurt am Main.
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23) Sehr plastisch und ausführlich zum Thema der 
Kautionsherausgabe L.H. Wedekind/K. Wedekind in 
ZfIR 9/2009 „Wohnraummietvertrag-Schuldner 
nicht in der Insolvenz“ S. 316.
24) Die Optionen Eigenerwerb (siehe hierzu für Bau-
sparkassen § 4 Absatz 4 BausparkG) und Instituts-
zwangsverwaltung gem. § 150 a ZVG sollen nicht 
näher untersucht werden.
25) Sämtliche Kosten sind aufgerundet.
26) Aus Vereinfachungsgründen werden die eigenen 
Bearbeitungsstückkosten nicht miteingerechnet.
27) Siehe hierzu Fußnote 7 und 8.
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